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RS OGH 1977/11/14 10Os157/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1977

Norm

StGB §109

Rechtssatz

Deliktsvollendung nach Abs 1, sobald der Täter (ein Mittäter) sich mit dem ganzen Körper in der Wohnstätte des

anderen befindet; nach Abs 2 bereits, wenn der Täter mit einem Körperteil (zB Arm) in den fremden Raum gelangt.
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